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Regeste

Versuchte schwere Körperverletzung; Genugtuung | Straftaten

Erwägungen

E. 1.1
Der Beschwerdeführer 1 rügt, dass ihm die Kosten des Berufungsverfahrens auferlegt
worden seien, obwohl er mit seinem Antrag auf Abweisung der Berufung nicht unterlegen
sei (Beschwerde, S. 6). Die Vorinstanz erwägt diesbezüglich, dass der Beschwerdegegner 2
mit seinen Anträgen zum Schuldpunkt obsiege, hinsichtlich der Zivilansprüche aber
teilweise unterliege. Der Beschwerdeführer 1 und die weiteren beschuldigten Personen
würden hingegen mit ihren Anträgen vollumfänglich unterliegen. Die Kosten des
Berufungsverfahrens seien daher zu drei Vierteln den Beschuldigten und zu einem Viertel
dem Beschwerdegegner 2 aufzuerlegen (Urteil, S. 65).

E. 1.2
Nach Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelverfahrens nach
Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf
deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. Zur
Ergreifung eines Rechtsmittels ist, neben der Staatsanwaltschaft, jede Partei befugt, die ein
rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat (
Art. 382 Abs. 1 StPO ). Dieses ergibt sich aus dem Dispositiv, nicht aus der Begründung
(LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 8 zu Art. 382 StPO ). Die Privatklägerschaft kann
einen Entscheid hinsichtlich der ausgesprochenen Sanktion nicht anfechten ( Art. 382 Abs.
2 StPO ). Das Bezirksgericht erklärte den Beschwerdeführer 1 der versuchten schweren
Körperverletzung schuldig. Der Beschwerdegegner 2 beantragte keinen abweichenden
Schuldspruch, womit er in diesem Zusammenhang kein rechtlich geschütztes Interesse an
der Änderung des erstinstanzlichen Urteils hatte. In Bezug auf den Schuldpunkt hätte daher
die Vorinstanz auf die vom Beschwerdegegner 2 eingereichte Berufung nicht eintreten
dürfen. Als unterliegend ist in diesem Punkt somit nicht der Beschwerdeführer 1, sondern
der Beschwerdegegner 2 anzusehen. Im Zivilpunkt gab die Vorinstanz den Anträgen des
Beschwerdegegners 2 nur teilweise statt. Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz
obsiegte der Beschwerdeführer 1 im Berufungsverfahren weitgehend. Nur in Bezug auf den
Zivilpunkt unterlag er teilweise. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie
in Bezug auf den Beschwerdeführer 1 die Kosten des Berufungsverfahrens neu verteilt.

E. 2.1.1
Die Beschwerdeführer 2 und 3 rügen, die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich
festgestellt. Sie machen geltend, der Beschwerdegegner 2 und der Beschwerdeführer 2



hätten am 6. Oktober 2009 während des Tages zwei Mal telefoniert, wobei sie sich
gegenseitig beschimpft hätten. In der Folge seien die drei Beschwerdeführer zur Wohnung
des Beschwerdegegners 2 gefahren. Der Beschwerdeführer 2 habe einen Holzstock von ca.
50 cm Länge und 10 cm Durchmesser mit sich geführt. Als sie das Mehrfamilienhaus, in
welchem der Beschwerdegegner 2 wohnt, betraten, habe dieser sie mit einem
Baseballschläger in der einen Hand und einem Messer in der anderen erwartet. Der
Beschwerdeführer 1 habe ihm den Baseballschläger weggenommen und das Messer aus der
Hand geschlagen. Die Vorinstanz verfalle in Willkür, wenn sie annehme, dass der
Beschwerdegegner 2 weder einen Baseballschläger noch ein Messer in den Händen gehabt
habe und stattdessen feststelle, dass der Baseballschläger vom Beschwerdeführer 1
mitgebracht worden sei. Nur ein Teil des Baseballschlägers sei auf DNA-Spuren untersucht
worden. Dass keine Spuren gefunden worden seien, bedeute nicht, dass der
Beschwerdegegner 2 den Schläger nie in der Hand gehalten habe. Ein Baseballschläger
müsse nicht unbedingt am Griff oder verkehrt herum gehalten werden. Dass hingegen keine
Spuren des Beschwerdeführers 2 gefunden worden seien, spreche eher dagegen, dass dieser
den Beschwerdegegner 2 damit geschlagen habe. Es sei ausserdem nicht glaubhaft, dass der
Beschwerdegegner 2 sich nicht auf eine Auseinandersetzung mit den Beschwerdeführern
vorbereitet habe, zumal er gewusst haben will, dass diese ihn aufsuchen würden und er
davor Angst hatte. Auch die vom Beschwerdegegner 2 erlittenen Schnittverletzungen
würden dafür sprechen, dass er ein Messer dabei hatte und sich damit verletzte. Gemäss den
Beschwerdeführern 2 und 3 verfalle die Vorinstanz auch in Willkür, wenn sie annehme,
dass die Beschwerdeführer einen gemeinsamen Tatplan hatten. Sie hätten nur die Absicht
gehabt, mit dem Beschwerdegegner 2 über familiäre Probleme zu sprechen. Keiner habe die
Absicht gehabt, den Beschwerdegegner 2 schwer zu verletzen. Einen Holzstock habe der
Beschwerdeführer 2 nur aus Sicherheitsgründen mitgenommen. Selbst wenn man annehme,
dass sie auch einen Baseballschläger mitführten, wäre dies nur zur Verteidigung erfolgt.
Gestützt auf diese willkürliche Sachverhaltsfeststellung gehe die Vorinstanz
fälschlicherweise von Mittäterschaft zwischen den Beschwerdeführern aus. Es sei somit
unhaltbar, auch im Falle der Beschwerdeführer 2 und 3 eine versuchte schwere
Körperverletzung anzunehmen.

E. 2.1.2
Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden,
wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens
entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Offensichtlich unrichtig ist die
Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist ( BGE 141 IV 249 E. 1.3.1 mit
Hinweisen). Willkür liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist
oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung
oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die
Annahme von Willkür nicht ( BGE 138 I 305 E. 4.3 mit Hinweisen). Eine entsprechende
Rüge muss klar vorgebracht und substanziiert begründet werden ( Art. 42 Abs. 2 und Art.
106 Abs. 2 BGG ; BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 ; 136 I 65 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Auf eine
rein appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil tritt das Bundesgericht nicht ein ( BGE
140 III 264 E. 2.3 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer 2 und 3 stellen der
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung einzig ihre Sicht der Dinge gegenüber, ohne
aufzuzeigen, dass und inwiefern das Beweisergebnis der Vorinstanz nicht vertretbar und
willkürlich sein soll. Ihre diesbezüglichen Einwände erschöpfen sich in appellatorischer



Kritik, worauf nicht einzutreten ist.

E. 2.2.1
In Bezug auf die Strafzumessung rügen die Beschwerdeführer 2 und 3, dass mit einer
Freiheitsstrafe, die über einem Jahr liegt, die Zuständigkeit des erstinstanzlichen Gerichts
nachträglich im Berufungsverfahren überschritten worden sei, was unzulässig sei.
Unstatthaft sei auch, dass die Staatsanwaltschaft, ohne selber Berufung oder
Anschlussberufung erhoben zu haben, eine höhere als die vom erstinstanzlichen Gericht
ausgesprochene Strafe verlangt und die Vorinstanz dieses Mass noch überschritten habe.
Auch sei die für die Beschwerdeführer 2 und 3 ausgesprochene Strafe im Verhältnis zu
derjenigen des Beschwerdeführers 1 unverhältnismässig hoch. Die Vorinstanz hätte sich
schliesslich nicht zur Angemessenheit der Strafe des Beschwerdeführers 1 äussern dürfen,
zumal diese von vornherein nicht abgeändert werden durfte.

E. 2.2.2
Die Vorinstanz erwägt, dass im erstinstanzlichen Verfahren für keinen der drei
Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr beantragt worden sei und nur
bedingte Geldstrafen ausgesprochen worden seien. Das Bezirksgericht sei daher als
Einzelgericht bis zur Urteilsfällung sachlich zuständig gewesen. Die Zuständigkeit einer
ersten Instanz bestimme sich nicht nachträglich nach dem Verfahrensausgang vor zweiter
Instanz (Urteil, S. 12). Wegen der fehlenden Legitimation des Privatklägers, die von der
ersten Instanz ausgesprochene Sanktion anzufechten, könne die Strafe des
Beschwerdeführers 1 nicht geändert werden. Für die Festsetzung einer angemessenen Strafe
für die Beschwerdeführer 2 und 3 dränge sich dennoch eine Überprüfung der Strafe des
Beschwerdeführers 1 auf, obwohl dies für Letzteren folgenlos bleibe. Bei Mittätern müsse
bei der Festsetzung der Strafe der Grundsatz der Gleichbehandlung berücksichtigt werden.
Der zweitinstanzliche Richter müsse sich in diesem Sinne fragen, welche Strafen er
aussprechen würde, wenn er die Mittäter gleichzeitig beurteilen müsste; er habe sich dabei
einzig von seinem pflichtgemässen Ermessen leiten zu lassen. Stehe die Strafe eines
Mittäters aus formellen Gründen bereits fest, während die Strafe der weiteren Mittäter noch
zu bestimmen sei, so müsse sich der Sachrichter nicht gegen seine Überzeugung dem
bereits bestehenden Urteil anpassen. Die Autonomie des Richters könne durchaus zur Folge
haben, dass die Strafen zweier Mittäter in einem Missverhältnis stehen. Dies sei
hinzunehmen, solange die in Frage stehende Strafe als solche angemessen sei. Allerdings
müsse auf die Strafe des Mittäters Bezug genommen und dargelegt werden, weshalb sich
diese nicht als Vergleichsgrösse eigne. Es müsse daher geprüft werden, ob die von der
ersten Instanz für den Beschwerdeführer 1 festgesetzte Strafe angemessen sei (Urteil, S. 44
f.). Die Vorinstanz äussert sich zur Frage der sachlichen Zuständigkeit, zu derjenigen der
Gleichbehandlung unter Mittätern und zum Bedürfnis, die Strafe des Beschwerdeführers 1
zu überprüfen. Die Beschwerdeführer 2 und 3 setzten sich mit diesen Argumenten nicht
auseinander. Eine Beschwerdebegründung, welche die vorinstanzlichen Erwägungen
ausklammert, genügt den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 BGG nicht. Auf
die entsprechenden Vorbringen der Beschwerdeführer 2 und 3 ist deshalb nicht einzutreten.
Soweit die Beschwerdeführer 2 und 3 vorbringen, die Vorinstanz sei über die Anträge der
Staatsanwaltschaft hinausgegangen, erweist sich die Beschwerde als unbegründet. Die
Rechtsmittelinstanz ist bei ihrem Entscheid nicht an die Anträge der Parteien gebunden,
ausser wenn sie Zivilklagen beurteilt ( Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO ). Unerheblich ist daher
auch, dass die Staatsanwaltschaft keine eigene Berufung oder Anschlussberufung erhoben



hat.

E. 3
Die Beschwerde ist in Bezug auf den Beschwerdeführer 1 teilweise gutzuheissen.
Hinsichtlich der Beschwerdeführer 2 und 3 ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf
eingetreten werden kann. Die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens sind den
unterliegenden Parteien, jedoch nicht dem Kanton, aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 und 4
BGG ). Im Umfang ihres Obsiegens haben der Beschwerdeführer 1 und der
Beschwerdegegner 2 Anspruch auf eine angemessene Parteientschädigung. Dem Kanton
Zürich steht keine Parteientschädigung zu ( Art. 68 Abs. 2 und 3 BGG ).
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